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Ö F F E N T L I C H E  B E U R K U N D U N G  

 

K A U F V E R T R A G  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

 

I.  Vertragsparteien 

Verkaufspartei: 

 

Luftseilbahn Obergschwend-Rigi-Burggeist AG, 

mit Sitz in Gersau, UID CHE-106.901.830, c/o 

Thomas Camenzind, Stückistrasse 15, 6442 Gersau 

handelnd durch die kollektivzeichnungsberechtigten 

Verwaltungsräte Thomas Camenzind, geb. 

01.04.1971, von Gersau, in Gersau (Präsident) und 

Monika Camenzind, geb. 13.04.1987, von Gersau, in 

Gersau (Mitglied und Sekretärin) 

Eigentümerin von GS Nr. 823 

 

Kaufspartei: 

 

 

 

 

 

Bezirk Gersau, UID CHE-115.859.836, vertreten 

durch den Bezirksrat, dieser durch Bezirksammann 

Sandra Häusler und Landschreiber Peter Nigg, beide 

von und in Gersau 

zu Alleineigentum 

 

Urkundspartei: GASTRO LORB AG, CHE-XXX.XXX.XXX, mit Sitz in 

Gersau SZ, [Domiziladresse], handelnd durch die kol-

lektiv zu zweien Zeichnungsberechtigten  

Baurechtsnehmerin 

Eingang: Tagebuch / Beleg Nr. 

Zeit: Eingetragen (Visum): 
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II.  Kaufsobjekt 

Die Luftseilbahn Obergschwend-Rigi-Burggeist AG verkauft dem Bezirk 

Gersau zu Alleineigentum die nachfolgend bezeichnete Liegenschaft: 

Grundbuch Gersau 

 

Liegenschaft Nr. 823  

 

[Beschrieb gemäss GB, nach Parzellierung und Baurechterrichtung] 

 
 
 

III.  Kaufpreis 

Der Kaufpreis für die Liegenschaft GS Nr. 823 

beträgt insgesamt und pauschal 

(in Worten: fünf-neun-vier-null-null-null 00/100). 

 

Fr. 594'000.-- 

Dieser Kaufpreis wird seitens der Kaufspartei wie folgt getilgt:  

a)  Mittels Banküberweisung 

auf das Steuerkonto des Grundbuchamtes Gersau 

bei der Schwyzer Kantonalbank, Küssnacht, IBAN 

CH10 0077 7005 1572 1008 8, zur Bezahlung der 

provisorisch veranlagten Grundstückgewinnsteuer 

auf Rechnung der Verkaufspartei und auf Abrech-

nung am Kaufpreis 

Valuta: Beurkundung Kaufvertrag + 2 Werktage. 

Fr. xx'xxx.-- 

b)  Die Kaufpreisrestanz von 

mittels Banküberweisung an die [Bank, Ort], 

Schwyz, IBAN CHxx xxxx xxxx xxxx xx, lt. auf Luft-

seilbahn Obergschwend-Rigi-Burggeist AG, mit 

Fr. xxx'xxx.-- 
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Sitz in Gersau, UID CHE-106.901.830, 

Valuta: Beurkundung Kaufvertrag + 2 Werktage. 

 
Ausgleich Kaufpreis 

 
Fr. 594'000.-- 

 

Die Kaufspartei weist sich anlässlich der Beurkundung dieses Kaufvertra-

ges über ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen im Betrage von  

Fr. 594'000.-- eines anerkannten Schweizer Bankinstitutes aus, woraus 

hervorgeht, dass sich die Bank verpflichtet, den Kaufpreis (lit. a + b hievor) 

gemäss den Modalitäten dieses Kaufvertrages zu bezahlen. Das Zahlungs-

versprechen wird der Verkaufspartei ausgehändigt. 

GS Nr. 823 ist pfandfrei.  

 

 

IV.  Weitere Vertragsbestimmungen 

1.  Der Besitzesantritt mit Übergang des Vertragsobjekts in Rechte und 

Pflichten, Nutzen und Gefahr, erfolgt mit der heutigen Eigentumsüber-

tragung. 

2.  Die Kaufspartei erklärt, das Vertragsgegenstand bildende Grundstück 

zu kennen und übernimmt das Grundstück wie gesehen. Die Gebäu-

lichkeiten auf dem Grundstück gehören nicht der Verkaufspartei und 

bilden somit nicht Vertragsgegenstand (vgl. Ziff. 8 nachstehend). 

3.  Aufgrund von Art. 32 dbis Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Um-

weltschutz (USG) bedarf die Veräusserung oder die Teilung eines 

Grundstückes, welches im Kataster der belasteten Standorte (KbS) 

des Kantons Schwyz aufgeführt ist, der Bewilligung der Behörde (Amt 
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für Umweltschutz des Kantons Schwyz). Die Parteien erklären, dass 

das Baurechtsgrundstück im Kataster der belasteten Standorte des 

Kantons Schwyz nicht aufgeführt ist. 

4.  Die Parteien schliessen - nachdem der Notar sie auf die Rechtswir-

kungen dieser Bestimmung hingewiesen hat - jegliche Rechts- und 

Sachgewährleistungspflicht der Verkaufspartei aus (Art. 192 ff., 197 ff. 

und Art. 219 OR), soweit dies gesetzlich zulässig ist. Bezüglich Sach-

mängel bedeutet dies, dass die Verkaufspartei weder für offene, noch 

für verdeckte Mängel haftet, auch wenn diese erheblich oder unerwar-

tet sind. Die Parteien schliessen zudem alle weiteren Haftungsansprü-

che und Rechtsbehelfe der Kaufspartei für Rechtsmängel und Sach-

mängel aus. 

Diese Freizeichnung unterliegt den gesetzlichen Schranken. Die Par-

teien bestätigen, dass der Notar sie über die Rechtswirkungen der 

Freizeichnung und über die verbleibende Haftung der Verkaufspartei 

orientiert hat. 

5.  Die Verkaufspartei sichert zu, dass alle fälligen Steuern und öffentlich-

rechtlichen Abgaben (inkl. Erschliessungs- und Anschlussgebühren 

sowie Grundeigentümerbeiträge) für das Vertragsobjekt bezahlt wur-

den. Im internen Verhältnis hält die Baurechtsnehmerin die Verkaufs-

partei für allfällige Steuern und Abgaben schadlos. 

6.  Die Verkaufspartei und die Kaufspartei rechnen über die mit dem Ver-

tragsobjekt verbundenen Betriebs- und Nebenkosten sowie Abgaben, 

Versicherungsprämien usw. separat ausseramtlich ab, Wert Antritts-

tag. Über die den Parteien per Antrittstag pro rata zustehenden 
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Baurechtszinsen rechnen die Kaufspartei und die Verkaufspartei direkt 

untereinander ab. 

7.  Die Kaufspartei erklärt, von den im Grundbuch eingetragenen be-

schränkt dinglichen Rechten und Lasten sowie den Anmerkungen  

und Vormerkungen Kenntnis zu haben und vom Notar - soweit ge-

wünscht - darüber informiert worden zu sein. Sie bestätigt, dass sie 

die Möglichkeit hatte, sämtliche grundstücksrelevanten Daten einzuse-

hen. 

8.  Die Kaufspartei hat namentlich Kenntnis vom Baurecht (Dienstbarkeit 

ID xx ab GS Nr. 823), welches die gesamte Parzelle GS Nr. 823 be-

lastet und namentlich vom Baurechtsvertrag vom [Datum] (Beleg xxx). 

9.  Die Vertragsparteien haben Kenntnis vom gesetzlichen Vorkaufsrecht 

des Baurechtnehmers (Art. 682 Abs. 2 ZGB). Die Baurechtsnehmerin 

verzichtet durch Mitunterzeichnung dieser Urkunde auf das ihr zu-

stehende Vorkaufsrecht.  

10. Die Urkundsperson hat die Kaufspartei darauf hingewiesen, dass öf-

fentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen unabhängig von einer 

Anmerkung im Grundbuch rechtsgültig bestehen können. Des Weite-

ren bestätigt die Kaufspartei Kenntnis zu haben von den Einträgen im 

ÖREB-Kataster. Die Kaufspartei hat sich daher bei den entsprechen-

den Amtsstellen über solche Eigentumsbeschränkungen (so betref-

fend alle Nutzungsvorschriften und -beschränkungen wie auch bau-

rechtliche Vorschriften und Auflagen, etc.) direkt zu informieren. 

11. Dieser Kaufvertrag inkl. Baurechtsvertrag auf dem Kaufsobjekt wurde 

in seinem substantiellen Gehalt der Bezirksgemeinde Gersau zur Be-

ratung und der Volksabstimmung zur Genehmigung durch den 
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Stimmbürger unterbreitet. Der Souverän hat dem Kaufvertrag am [Da-

tum] an der Urne zugestimmt. Das Erwahrungsprotokoll liegt bei den 

Akten. 

12. Die Grundstückgewinnsteuer bezahlt die Verkaufspartei alleine. Die 

provisorisch veranlagte Steuer wird von der Kaufspartei auf Abrech-

nung am Kaufpreis bezahlt, sodass die subsidiäre Haftung gemäss  

§ 197 des Steuergesetzes entfällt. 

13. Die Notariats- und Grundbuchgebühren übernehmen die Vertragspar-

teien je zur Hälfte zur Zahlung, unter solidarischer Haftbarkeit.  

14. Dieser Vertrag wird vierfach im Original ausgefertigt, je einmal für die 

Vertragsparteien sowie das Notariat und Grundbuchamt Gersau.  

Das Notariat wird ermächtigt, den beteiligten Banken auf deren Be-

gehren eine Vertragskopie auszuhändigen. 

15. Die Urkundsparteien erklären, dass dieser Vertrag ihren Willen ent-

hält, dass er vollständig und richtig ist und dass sie die Urkunde in Ge-

genwart des Notars selbst gelesen haben. 
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V.  Grundbuchanmeldung 

Dieser Kaufvertrag wird wie folgt zur Eintragung ins Grundbuch angemel-

det: 

− Eigentumsübertragung von GS Nr. 823 an: 

Bezirk Gersau, UID CHE-115.859.836, Gersau 

Alleineigentümer, gemäss Ziff. II. 

Gersau,  

 

Ns. der Verkaufspartei: 

 

 

 Ns. der Kaufspartei: 

(Thomas Camenzind)  (Sandra Häusler) 

 

 

(Monika Camenzind)  (Peter Nigg) 

Ns. der Urkundspartei: 

 

 

  

(A) 

 

 

 
 

(B)  
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Ö F F E N T L I C H E  B E U R K U N D U N G :  

 

Die vorstehende Urkunde enthält den mir mitgeteilten, übereinstimmenden 

Parteiwillen. Sie ist von den Anwesenden in meiner Gegenwart gelesen, als 

vollständig und richtig anerkannt und alsdann eigenhändig unterzeichnet 

worden. 

 

Gersau,  

 NOTARIAT GERSAU 

 

 
















































